
Artikel 84

Die örtlichen Volksvertretungen können zur gemeinsamen 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben Verbände bilden.

Artikel 85

Die Aufgaben und Befugnisse der örtlichen Volksvertretun
gen, ihrer Abgeordneten, Kommissionen und ihrer Räte in 
den Bezirken, Kreisen, Städten, Stadtbezirken, Gemeinden 
und Gemeindeverbänden werden durch Gesetz festgelegt.
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